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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1972

Norm

ZPO §235 E

Rechtssatz

Wird mehr als bisher begehrt, liegt eine Klagsausdehnung vor, bei der es sich, auch wenn der Klagsanspruch dabei gar

nicht fallen gelassen wird und Sachverhalt und Rechtsgrund unverändert bleiben, um eine Klagsänderung handelt (§

235 Abs 1 ZPO: "Erweiterung des Klagebegehrens").
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